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Newsletter 11 | Veganz Group AG 

 

Ausstehende Teilrückzahlung / Kündigungsrecht 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir möchten Sie über die neuesten Entwicklungen in Veganz Group AG („Veganz“) 

informieren.  

 

 

Ausstehende Teilrückzahlung 

 

Wie berichtet fand am 17.12.2024 eine Anleihegläubigerversammlung statt, in der 

u.a. jährliche Teilrückzahlungen von 5% des Nominalvolumens als Teilrückzahlung 

beschlossen worden sind. Die erste Teilrückzahlung war am 24.02.2026 fällig. 

Während die ebenfalls am 24.02.2026 fälligen Zinsen offenbar gezahlt worden sind, 

wurde die Teilrückzahlung unserem Kenntnisstand nach bis heute nicht geleistet.  

 

Der gemeinsame Vertreter, Herr Rechtsanwalt Dr. Marc Liebscher, hatte sich daher 

an die Gesellschaft gewendet und um Information gebeten. Bis heute liegt allerdings 

keinerlei Rückmeldung der Gesellschaft vor. Daher ist sowohl die operative als auch 

die finanzielle Situation der Gesellschaft völlig unklar.  

 

 

Kündigungsrecht 

 

Gem. § 7 (a) (i) ist jeder Anleihegläubiger berechtigt, seine Schuldverschreibungen 

zur Rückzahlung fällig zu stellen und deren sofortige Tilgung zum Nennbetrag 

zuzüglich aufgelaufener Zinsen zu verlangen, falls die Emittentin Kapital oder Zinsen 

nicht innerhalb von sieben Tagen nach dem betreffenden Fälligkeitstag zahlt. Das 

ebenfalls in der Versammlung am 17.12.2024 beschlossene exklusive Kündigungs-

recht des gemeinsamen Vertreters war zeitlich befristet bis 30.06.2025 und ist daher 

vorliegend nicht mehr relevant.  

 

Nachdem die Gesellschaft nicht innerhalb von sieben Tagen nach Fälligkeit 

(24.02.2026) die Teilrückzahlung vorgenommen hat, besteht für jeden 

Anleihegläubiger ein Kündigungsrecht. Eine Kündigung ist durch den Anleihe-

gläubiger schriftlich gegenüber der Emittentin zu erklären und zusammen mit dem 

Nachweis in Form einer Bestandsbestätigung der Depotbank persönlich oder durch 

eingeschriebenen Brief an die Emittentin zu übermitteln. Die Kündigung wird mit 

Zugang bei der Emittentin wirksam.  

 

Wir raten jedoch zunächst abzuwarten, ob die Gesellschaft eine Stellungnahme zum 

bisherigen Ausbleiben der Teilrückzahlung abgeben wird und falls ja, ob eine 
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zeitnahe Teilrückzahlung noch erfolgen wird. Ferner planen wir, ein weiteres 

Webinar ausschließlich für Anleiheinhaber durchzuführen, um zunächst über unsere 

Tätigkeit in dieser Angelegenheit im Jahr 2025 bis heute zu berichten und ein 

Stimmungsbild Ihrerseits bzgl. eines eventuellen koordinierten Vorgehens 

einzuholen.  

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern gerne per Mail unter info@sdk.org 

oder telefonisch unter 089/20208460 zur Verfügung.  

 

München, den 04.03.2026 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

Hinweis: Die SdK ist Anleiheinhaberin der Emittentin! 
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